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Islamisches Religionsangebot an Schulen 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Die Brisanz des Themas Islam im Kontext Schule ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Diskus-
sionen um Extremismus, Radikalisierung, Antisemitismus und Straftaten stehen auf der Ta-
gesordnung. Zuletzt entbrannte eine Debatte um Gebetsräume in Schulen, selbst die SPD 
sprach sich gegen die Schaffung von solchen religiösen Nutzräumen aus.1  
 
Auch die Schulkantinen bleiben von der religiös-kulturellen Debatte nicht verschont. So soll 
eine Schule in Gelsenkirchen bald ausschließlich Halalkost anbieten. Entgegen der breiten 
Annahme, Halalkost bedeute nur das Fehlen von Schweinefleisch, wirft die Debatte nun Fra-
gen zum Tierwohl auf, da eine halalzertifizierte Küche nicht nur die Zubereitung, sondern auch 
die Schlachtung nach islamischen Regeln vorsieht. Damit muss sämtliches verarbeitetes 
Fleisch aus Schächtungsschlachtungen stammen.2 Diese Schlachtungsform ist in Deutsch-
land mit wenigen Ausnahmen verboten. Verkäufer von Halalfleisch müssen auf Importware 
oder Sondergenehmigungen setzen. Zudem werden somit etliche lokalkulturelle Speisen und 
deutsche Gerichte damit vom Speiseplan der Schüler gestrichen.  
 
Diese Entwicklung stößt auf gemischte Gefühle. Etliche Eltern fühlen sich bedrängt. Die Ra-
madan-Debatte zeigte beispielsweise klar, wie schnell es zu Verdrängungseffekten und Aus-
wirkungen auf Nichtmuslime3 durch vermeintliche Rücksichtnahme auf islamische Fastenre-
geln kommen kann.4 
 
 
  

 
1 https://www.bild.de/politik/inland/zahlen-schockieren-spd-gebetsraeume-haben-an-schulen-nichts-
zu-suchen-688c935feba40421e07e0a66 
2 https://www.welt.de/vermischtes/article6889b6f5eba40421e07de09c/Gelsenkirchen-Nur-noch-halal-
Schule-stellt-Speiseplan-um.html 
3 https://www.welt.de/vermischtes/article255681726/Berlin-Schule-will-Kinder-zu-Ramadan-Zeremo-
nie-verpflichten-Senat-greift-ein.html 
4 https://www.news4teachers.de/2025/03/brennpunkt-schule-will-schueler-zum-gemeinsamen-fasten-
brechen-verpflichten-empoerungswelle/ 
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Die Ministerin für Schule und Bildung hat die Kleine Anfrage 6230 mit Schreiben vom 1. Ok-
tober 2025 namens der Landesregierung m Einvernehmen mit dem Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien und Chef der Staatskanzlei beantwor-
tet. 
 
 
1. An welchen Schulen in Nordrhein-Westfalen wird gegenwärtig islamischer Religi-

onsunterricht angeboten? (Bitte einzeln nach Schulen aufschlüsseln und dabei 
die Schulform sowie den Standort nennen) 

 
Im Schuljahr 2024/2025 wurde nach den Amtlichen Schuldaten an insgesamt 248 Schulen 
aller Schulformen in Nordrhein-Westfalen islamischer Religionsunterricht erteilt.  
 
 
2. An welchen Schulen in Nordrhein-Westfalen sind Gebetsräume vorhanden? (Bitte 

falls nicht religionsübergreifend genutzt, die jeweilige Konfession angeben) 
 
Die Einrichtung und Nutzung von Räumen des Rückzugs und mit Möglichkeit zum Gebet hängt 
von der Zusammensetzung und den Bedarfen der Schülerschaft sowie den räumlichen Gege-
benheiten der Schulen ab. Darüber berät und entscheidet die jeweilige Schulleitung. Hierzu 
wird auch auf die Antwort auf die Kleine Anfrage 5725 (Drucksache 18/14970) verwiesen.  
 
Schulen, die ihren Schülerinnen und Schülern das Beten ermöglichen, sind, sofern sie religiös 
ausgerichtet sind, mit wenigen Ausnahmen christlich geprägt.  
 
Insgesamt gibt es nach vorliegenden Informationen 176 solcher Räume, von denen 53 Räume 
rein religiös genutzt werden. Konfessionell gebunden sind von diesen sechs, alle anderen ste-
hen allen Konfessionen zur Verfügung. Bei den übrigen 123 Räumlichkeiten handelt es sich 
um nicht spezifisch religiös geprägte vergleichbare Einrichtungen (z.B. Raum der Stille, Ruhe-
raum, Meditationsraum, Snoezelraum, Rückzugsraum, Multifunktionsraum oder Auszeitraum), 
die allen Schülerinnen und Schülern offenstehen.  
 
Von den 176 Schulen befinden sich 103 in öffentlicher Trägerschaft, davon werden 18 Räume 
rein religiös genutzt und bei 85 handelt es sich um vergleichbare Einrichtungen (s.o.).  
 
Von den 73 Schulen in privater Trägerschaft haben 67 Schulen einen Träger aus dem Bereich 
der christlichen Konfessionen. Von den 73 Ersatzschulen bieten 35 rein religiös genutzte 
Räumlichkeiten an, 38 vergleichbare Einrichtungen (s.o.). 
 
An vier Schulen gibt es Räume, die nur von muslimischen Schülerinnen und Schülern genutzt 
werden. Davon trägt einer die Bezeichnung „Gebetsraum“, zwei Räumlichkeiten werden nur 
während des Ramadans genutzt, und einer ist der Klassenraum der Lehrkraft für den Islami-
schen Religionsunterricht. 
 
 
3. Wie viele Schulkantinen in Nordrhein-Westfalen bieten auch islamisch konforme 

(halal) Speisen an? (Bitte aufschlüsseln nach Schule, Schulform und Standort so-
wie Umfang der Angebote) 

 
4. Wie viele Schulkantinen in Nordrhein-Westfalen bieten ausschließlich islamisch 

konforme (halal) Speisen an? (Bitte aufschlüsseln nach Schule, Schulform und 
Standort sowie Umfang der Angebote) 
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Frage 3 und Frage 4 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 
Die Zuständigkeit für die Schulverpflegung liegt in Nordrhein-Westfalen bei den Schulträgern, 
daher liegen der Landesregierung zu den Fragen 3 und 4 keine Informationen vor. 
 
 
5. Welche Entwicklungen plant die Landesregierung hinsichtlich des islamischen 

Religionsangebotes an Schulen in Nordrhein-Westfalen? 
 
Der islamische Religionsunterricht wurde im Rahmen des 17. Schulrechtsänderungsgesetzes 
bis zum 31. Juli 2031 verlängert. Die Ergebnisse des Zwischenberichts der Evaluation des 
islamischen Religionsunterrichts, welche dem Landtag am 11. Dezember 2024 vorgelegt wur-
den, zeigen, dass der islamische Religionsunterricht einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, 
die Schülerinnen und Schülern in religiöser Hinsicht zu mündigen, selbstbestimmten Men-
schen heranwachsen zu lassen. Der islamische Religionsunterricht wird in diesem Sinne stetig 
weiterentwickelt. Der Abschlussbericht der Evaluation wird Ende des Jahres 2025 veröffent-
licht.  
 


